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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.2002

Norm

StGB §28 Ba

StPO §260 Abs1 Z3

Rechtssatz

So wie das Strafverfahrensrecht nur eine Aburteilung einer Straftat kennt und die gesonderte Beurteilung mehrerer

ideell konkurrierender strafbarer Handlungen in mehreren gerichtlichen Strafverfahren ausscheidet, sieht die StPO -

von sogenannter Teilrechtskraft und nachträglicher Strafmilderung abgesehen - nur einen zugleich mit der

Subsumtion der Tat vorzunehmenden Strafausspruch vor.
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